
Kreis D Klatt
für de» Unterlah »kreis.

kkrir liche- vlatt für die Bekanntmachungen de- Landral - aniie - und de- Krei - ausfchnfseS.

Nr . 61 Diez , Donnerstag , den 17. Juni 1920 . 60 . Jahrgang.

Bekanntmachung
Tie Vorschriften Wer die vorläufige Erhebung der Cin-

. kommensteuer durch Abzug von Arbeitslohn für das Rechnungs¬
jahr j .920 treten am 25. Juni 1920 in Kraft.

Im folgenden iverden die betreffenden Paragraphen des
Einkommensteuergesetzes und der dazu erlassenen Bestimmungen
bekannt gemacht:

8§ 45 bis 52 des Einkommensteuergesetzes.
§ 45.

Ter Arbeitgeber hat nach näherer Anordnung des Reichs
Ministers der Finanzen bei der Lohnzahlung zehn vom Hundert
des Arbeitslohns zu Lasten des Arbeitnehmers einzubehatten
und für den einbehaltenen Betrag Steuermarken in die Steuer-
Arbeitgeber in der Steuerkarte eingeklebten und 'ntwertetew

8 46
Ter Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich vor Beginn eines

jeden Kalenderjahres oder vor Beginu-eines Tienstverhälnisses
Von der Gemeindebehördefeines Wohn- oder Beschäftigungs'-i
ortes eine Steuerkarte ausstellen zu lassen und diese Steuer-
karre dem Arbeitgeber bei jeder Lohnzahlung zum Einkleben
und Entwerten der Steuermarter , vorzulegen.

^ - § 47 'Ter Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber auf Verlangen
eine schriftliche Bescheinigung üben den empfangenen Lohn
den nachH 45 einbehaltenen Betrag und den Wert der von dein
Arbeitgeber in de rSteuerkarte eingeklebten und entwerteten
-Steuermarken zu geben. '

8 48.
1. Ter Arbeitnehmer kann die in feiner Steuerkort !«

solcher HaushaltungSangehörigen, deren Einkommen ihm zu-
zuiechnen ist, eingeklebten und entwerteten Steuermarken unter
Abgabe des entsprechenden Teiles der Steuerkarte svätestens
innerhalb der nüchsuerr 'ö»ei Kaleudervierteljahre ‘auf, die
von ihm zu entrichtende! Einkommensteuerun flählungSstatt
hingeben.

2. Uebersreigt der Wert der nach Abs. 1 hingegkbenen Steu-
erinarken d en zu zahlenden Steueibctrag , so hat das Finanz¬
amt den überschüssigen Betrag dem Steuerpflichtigen sofort
nach der endgültigen Veranlagung in bar zu erstatten.

8 4L. ^
•* Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Steuer¬
harten werden ersetzt. Tie in solchen Karrten nachweisbar
eingeklebten und entwerteten Steuerlnürken werden ihrem
Werte nach aus die Steuerschuld ungerechnet: eine bare Her¬
auszahlung flndet in diesen Fällen nicht statt.

8 50.
Ter Arbeitgeber haftet dem Reiche fü. die Einbehaltung

und Entrichtung des imj.Z 45 bestimmten Betrags neben dem
Arbeitnehmer als Gesamtschuldner.

8 51.
Tie Vorschriften der §§ 45 bis 50 gelten auch für die

sonstigen Fällen des >§ 9 Rn. 1 und für die Fälle des § 9
Nr. 3 entsprechend. - ,

8 52.
Der Reichsminister der Finanzen kann ein von den Vor¬

schriften der §8 45 öl« 49 abmeichiendes Verfahren zulassen.

§§ 1 bis 7, §.<§ 12, 17; vor Bestimmungen über die vorläufige
Erhebung der Einkommensteuerdurch Abzug vom Arbeitslohn

für das Rechnungsjahr 1920.
_ § i.

L Jeder Arbeitgeber hat bei der Lohnzahlung zehn von,
Hundert des Arbeitslohnes zu Lasten des Arbei tue hure rs

^ einzWehalten. , «

2. Soweit die Auszahlung des Arbeitslohnes aus einet
öffentlichen Kasse üxsolgt, gilt die auszahlende Kasse als
Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung. --

3. Tie . Einbehaltung nach Abs. 1 unterbleibt, solange der
Arbeitnehmer das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet,
hat.

Z2.
1. Als Arbeitslohn gilt jede in Geld oder Geldoswert

bewirkte einmalige oder wiederkehrende Vergütung für Arbeits¬
leistungen, Knöbesvndere Gehälter, Besoldungen, Löhne, Ta-

I*tiemen, Gratifikationen oder unter sonstiger Benennung ge¬währte Bezüge der in öffentlichem oder privatem Dienst, ange-
ste'llten oder beschäftigten Personen, Wagegelder, Ruhegehäl¬
ter, Witwen- und Waisenpensionen und andere Bezüge für
frühere Tienstleistungen oder Berufstätigkeit . Der Wert der
Natural - und sonstigen Sachbezüge ist zux Bemessung des
einzübehaltenden Betrags mit dem -Betrage anzurechnen, oer
Hh laus den Lohntarifvercinbarungen ..ergibt. Liegen solche
Vereinbarungen nicht vor, so ist der Werl der Natural - uns
Sachbezüge nach den Ortspreifen anzurschnen. die oas Ver¬
ficht rungsamt nach § 160 Abs. 2 der Reichsverficherungsord-..
nung festgesetzt hat. Tie Beiträge zur reichsgesetzlichen Kran- '*
ten-, Invaliden - und Angestetktenversicherung, soweit sie zu
Lasten des Arbeitnehmers verrechnet worden sind, können in
Abfug gebracht werden; sonstige Abzüge, insbesondere für
Wer bungs kosten haben nicht zu erfolgen.

2. Als Arbeitslohn im Sinne deA § 1 gelten nicht:
a. die auf Grund der Militärpensivn- und Bersorgungsgefetze

bezogenen Verstüurmelungs-, Kriegs-, Lustdienst-, Alters-,
und Tropenzulagen, PAnflnns- und- sRelntenerhöhungen,
ferner die von ehemaligem Kplonialbeamten oeeogeneit
Tropenzulagen.

b. sonstige Versorgungsgebührnisse, die auf Grund einer in¬
folge eines Krieges erlittenen Dienstbeschädigungbezogen
werden.

c. die Naturalbezüge der Angehörigen der Wehrmacht (Reichs¬
wehr und Reichsmarine) ^

ü. Bezüge aus einer Krankenversicherung,
e. Wartegelder, Ruhegehälter, Witwen- und Waisenpensionen,

und andere Bezüge für frühere Dienstleistung oder Berufs¬
tätigkeit, wenn ihr Jahresbetrag 1500 Mark nicht über¬
steigt, die Vorschrift des § 1 findet jedoch Anwendung, auf
Bezüge dieser Art , welche aus öffentlichen Kassen bezahlt
werden, sofern der Bezieher im Inland keinen Wohnsitz oder
keinen dauernden Aufenthalt hat. >

3. Ter einzubehaltenöe Betrag ist. wenn die Lohnauszah-
lnng für e!ine Woche oder für einen längeren Zeitraum er¬
folgt auf die bolle Mark nach unten abzurunden; in allen
übrigen Fällen ist der einzuüehaltende Betrag auf volle zehn
Pfennig nach unten abzurunden.

83.
1. Jeder Arbeitnehmer hat sich für das Rechnungsjahr

1920. (1. Tlpril 1920 Mis 31. Märßi 1921-) von der Gemeindebe¬
hörde seines Wohn- oder Beschästignngsorteseine Steuerkarte
(Muster 1) ausstellen zu l assen. Die Ausstellung erfolgt unent-
geilMch. Mich « eine Steuervarte .für die während 'eines
Rechnungsjahrs einzuklebenden Steuermarken nicht aus, so
hat der Arbeitnehmer rechtzeitig für die Ausstellung einer
neuen Steuerkarte durch die Gemeindebehörde Sorge zu tragen.

2. Tie Vorderseite der Steuerkarte ist auf Grund "der
Angaben des Arbeitsnehmers von der ausstellenden Behörde
aüszufüllen . Alle weiteren Einträge haben nach Maßgabe
des Vordrucks durch den Arbeitgeber zu erfolgen, soweit sie
nicht ausdrücklich für Einträge der SteuerheüestelleVorbehalten

! sind. i » ,

*
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weindebehörde auf Antrag auch Arbeitgebern überlassen werden.

4. Arbeitnehmern, welche das vierzehnte Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, sind Steuerkarten nicht auszustellen.

Fortsetzung folgt.

Bekanntmachung.
Aus Grund der Verordnung des Reichsministers des Innern

vom 19. Mai 1920 (Reichs-Gesetzbl. S . 987) zur Ausführung!
des Gesetzes über die durch innere Unruhen verursachten Schä¬
den vom 12. Mai 1920 (Reichs-Gesetzbl. .S . 911) wird folget
des bestimmt:

Solange die Ausschüsse nicht bestehen, welche über den,
Ersatzanspruch sowie über die Aushebung und die Avänderungj
der Feststellung der Rente gemH, 8 6 des genannten Gesetzes
vom 12. Mai 1920/3H entscheiden haben, sind die Ersatzansprüche°
wegen der Schäden, die an bGicglichem und unbeweglichem s
Eigentum« sowie an Leib und Leben im Zusammenhänge mit
inneren Unruhen -durch offene Gewalt oder durch ihre Abwehr
Unmittelbar Verusacht sind oder werden, bei dem Gemeinde-
Vorstand der Gemeinde anzumelden, in deren Bezirk der
Schaden verursacht ist.

GlasM die Gemeinde für den Vermögensschaden, für
welchen nach 8 15 des Gesetze» vom 12: Mai '1920 die bis¬
herigen Gesetze maßgebend bleiben, nicht verantwortlich zu sein,
weil der Schaden durch eine vag außen her in den Gemeinde¬
bezirk eingedrungene Menschenmenge verursacht worden und
in diesem Falle die Einwohnerschaft des letzteren zur Ab¬
wehr des Schadens außer stände gewesen sei, so soll sic dies
Höhe der angemelheten Schaven der Gemeinden mitteilen, ans
deren Gebiet die Ansammlung oo«r von deren Gebiet aus der
Ueberfall stattgehabt hat. >

Berlin,  den 25. Mai 19?0,
Ter Minister des Innern : In Vertretung : Freund .'

I: 4273. Diez,  den 11. Juni 1920..
An die Magistrate in Diez » Nassau » Bad Ems r,nt

die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Betreffend: Getreide- uns Kartoffelftächenerhebung.
Hur Durchführung der Erhebung der Getreide- und Kar¬

toffelflächen nach der Verordnung vom 29. April 1920—Reichs-
Gefttzbl. S . 881 — beteiligt sich das Reich auch ln diesopr
Jahre an den Kosten, die den Gemeinden durch Zuziehung von
Hilfskräften zur Ausfüllung und Ausrechnung der Ortslisten
ernst-best. Tie m!it< Oer Erhebung verbundenen Arbeiten
lind siegen das Vorjahr wesentlich eingeschränkt. Eine mehr¬
fache! Eintragung eines Betriebes findet in diesem Jahre
nicht statt (vrgl. Ziffer! 1 Satz»2 der Anleitung zur Ausfüllung
der Ortsliste.) Mar Rücksicht auf die allgemein erhöhten
Ansprüche und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bearbei¬
tung der Erhebung soll auch in diesem Jährtz ein Betrag von
20 Pfennig für jeven in die Ortliste eingetragenen landwirt¬
schaftlichen Betrieb aus oer Reichskasse gezahlt werden.

Hur Vereinfachung der Auszahlung wird »von besonderen
Crstattungsanträgen der Gemeinden abgesehen. Tie den ein¬
zelnen Gemeinden zustehenden Beträge werden hier nach' Maß¬
gabe der Zahl der in Spakch 28 der Kreisliste eingetragenen
Betriebe unter Zugrundelegung des Satzes von 20 Pfennig je
Betrieb sestgesteUt werden.

Tie hiernach festgestellten Beträge werden den Gemeinden
durch die Kreisko'mmunalkajse zur Auszählung an die einzelnen
Gemeinden überwiesen werden.

Ter Land rat .I . P .: Scheuern.

D. Nr. 178. - Diez,  den 10., Juni 1920.
An die Magistrate in Diez , Nassan , Bad EmS nnd
an die Herren Bürgernreifter der besetzte« Land¬

gemeinde « des Kreises
Von der Kreisdelegation der Hohen Kommission geht mir

folgendes Schrseiben zu: .
„In Ausführung der Vorschriften einer Note des Hohen

Kommissars der sranzösischen Republik in den Rheinprovinzeist
vom 31. Mai 1920 habe ücfy bfe; Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß
das den Beamten erteilte Verbot, sich mit dem im unbesetzten!
Gebiete befindlichen Teil ihres Dienstbereichs zu befassen,
a u sge h ob e n ist. ' ,

In ihren durch die Grenze des Besatzungsgebietes zerlegten
Tienstbezirken sind die deutschen Beamten den alliierten Be¬
hörden gegenüber nur für den besetzten Teil verantwortlich,

tebttä ) «amt tfyr s2ßMr vx eiäy crul Vf)Xv?n $ a \t $en
erstrecken, wovon ich Vormerkung zu nehmen bitte ."

Wegen Ueberleit.ung der gesamtn Geschäfte der Staats-
ünd Kreisverwaltung auf di« zuständigen Behörden» ergeht,
soweit die Gemeindeverwaltungen in Betracht kommen, noch
weitere Verfügung.

Ter Landrat I . V. : Scheuern.

I. 4215. " Diez,  den 11. Juni 1920
Bekanntmachung.

Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen, daß Be¬
hörden der polnischen smnv tschechoslowakischen Republik sich
an die Verwaltungen preußischer Gemeinden mit dem Ersuchen
gewandt haben , militärische Gestec.ungSvesehle an die ©e*
stellunKpflichtigen auszuhändigen, Auskünfte über Deserteure
zu geben u. a. Solange nicht eine endgültige Regelung über
diese Fragen durch die betreffenden Staatsregierungen er¬
folgt ist, ist derartigen Anträgen nicht stattzugeben.

Ter Landrat I . B :. Scheuern.

I. 4120. Diez,  den 9. Juni 1920.1 <
die Herreu Bürgermeister der Landgemeind <A
Tie Direktion des \ Gefangenenlagers Niederzwehren bei

Kassel teilt mit, daß es verboten ist, Russen, die nach wie vor
Kriegsgefangenesind, ohne Bekleidung in das Gefangen'' " *wci
zu schicken. Hat ein Kriegsgefangener Kleidung nötig, sr er
Arbeitgeber oder ein von ihm Beauftragter die Kle ang zu
holen. :

Kriegsgefangene, die trotzdem allein dorthin kommen, wer¬
den im Lager zurückgehaltem, bis der benachrichtigte Arbeit¬
geber ihn abholt.

Ter Landrat I . V. : Scheuern.

I. 4119. , Diez,  den 9. Juni 992.0.«
Bekanntmachung

Äluch im Ernteiahr 1920,' inrerliegrn die Oelfrüchte, d. h.
Raps , Rübsen, Leindotter, Sens , Hederich, .Haus u7id Sonnen¬
blumen der öffentlichen Bewirtschaftung und sind, soweit sie
nicht nach § i Bissest2 der Verordnung über Oelfrüchte und
daraus gewonnenen Erzeugnisse vom 16. August 1919 Reichs-
Gesetzbl. S, ' 1439 ff) in der Hauswirtschaft detz L.eferulngs-
pslichtigen zur Herstellung von Nahrungsmitteln verwendet,
werden dürfen, an die von dem Reichsausschuß bestelltem
Aufkäufer (Kommissionäre) pwznliefern.

Nasch tz 4"der erwähnten Verordnung vom 16. August 1919
haben die Besitzer der genannten"Oelfrüchte die Verpflichtung,
zum 1. August dein Landratsamte die vorhandenen Oelfrüchte
anzuzeigen und von da ab zum 1. j. MM'. die nach dem 1..
August geernteten Mengen dew Landratsamte gleichfalls mit-
zuteilerv

Tie Herren Bürgermeister werden ersucht,i die Oelsaatbe-
fttzer auf diese Verpflichtungen und ans die strafrechtlichen
Folgen der Unterlassung hinzuweisen; sie werben weiter er¬
sucht, die zum 1. August fälligen Meldungen der Oelfruchtbe--
sitzer in ihren Gemeinden entgegenzunehmen nM in einer Nach¬
weisung aus der hervorgeht
"l  ftame und Wohnort detz Besitzers der Oelsruchr,

Wieviel borrügt die Ernte , getrennt nach den einzelnen
Arten der Oelfrucht in Klgr.

ZchMckiel büanft'stuichlt der .Besitzer zur Herstellung von
Nahrungsmitteln in seiner eignen Hauswirtschaft in Klgr.

4. Von wann ab ist er zur Ablieferung bereit?
znsammengestellt, mir weiterzureiibcn.

Der Landrat I . V. : Scheuern.

LJ .-Nr . L. 2042. St . Goarshausen, den 7. Juni 1920.
Bekanntmachung.

Wegen der weiteren Verbreitung der Maul - und Klauen¬
seuche in den Gemeinoen Weyer und Lierschied habe ich heute
über diese Gemeinden die Ortssperre verhängt.

Ter Landrat (Unterschrift).

I. 4251. Diez,  den 12. Juni 1920.
Bekanntmachung

Es empfiehlt sich, das Lagern von Heu, Grummet und
Gisörrüde wnm(tteDbar am Bahnkörper, wegen der damit
verbundenen Feuersgefahr möglichst zu vermeiden.

Ter Landrat I . V. : Scheuern,
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